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Nachruf 
 

Wir trauern um 
 

Herrn Franz-Xaver Lohmaier 
ehemaliger Kreisrat und Ehren-Kreisbrandrat 

 

 

Herr Lohmaier gehörte von 1996 bis 2002 dem Kreistag des Landkreises Altötting an 
und wirkte unter anderem im Sozialhilfeausschuss. Im Gremium war er geachtet und 
geschätzt. 
 

Der Verstorbene leistete seit 1956 Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Er war neben 
vielen anderen Funktionen Gründungsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes und 7 
Jahre dessen 1. Vorsitzender. Von 1982 bis 2002 war er als Kreisbrandrat im Landkreis 
tätig. Mit Ende seiner aktiven Dienstzeit 2002 wurde er aufgrund seiner vielfältigen 
Verdienste um die Feuerwehr zum Ehren-Kreisbrandrat ernannt. 
 
Herr Lohmaier hat seine Aufgaben stets mit Umsicht und Gewissenhaftigkeit erfüllt. Er 
leistete in der Feuerwehr einen wichtigen Dienst für die Allgemeinheit im Landkreis 
Altötting und darüber hinaus. Dies tat er stets mit hohem Engagement und erwarb sich 
hierbei hohe Verdienste.  
 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen. 
 
Wir werden das Andenken des Verstorbenen stets in Ehren halten. 
 

Landratsamt Altötting 
 
 

 
  
    
 

Erwin Schneider 
Landrat 

 
 
 
 

Amtsblatt 
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I n h a l t 
 

 Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Wesentliche Änderung der Anlage E 15 – TMS-Spaltung - der Firma Wacker Chemie 
AG, Werk Burghausen, durch das Vorhaben (081) – Errichtung und Betrieb Kolonne 

50, LP121 

 
Bekanntmachung 

zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
ermittelten Überschwemmungsgebiets 

am Hirschbach 
(ab der Bahnlinie bis zur Mündung in den Inn) 

auf dem Gebiet der Gemeinden Polling und Teising 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.04.2021 (BGBl. I S. 802) sowie der 12. 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) vom 05.03.2021 
(BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), zuletzt geändert mit Verordnung vom 19.05.2021 

(BayMBl. Nr. 351); 
Allgemeinverfügung  

zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
im Landkreis Altötting  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az. 22-15-E15-G1/20, BV-Nr. 208/2020 

 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 

 Wesentliche Änderung der Anlage E 15 – TMS-Spaltung - der Firma Wacker Chemie 
AG, Werk Burghausen, durch das Vorhaben (081) – Errichtung und Betrieb Kolonne 
50, LP121 

Bekanntmachung 

Das Landratsamt Altötting hat in einem Verfahren nach § 16 Abs. 1 und 2 BImSchG i. V. m. 
Nr. 4.1.7 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV (Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes) den nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen Bescheid 
vom 11.05.2021, Az. 22-15-E15-G1/20, BV-Nr. 208/2020, (verfügender Teil samt 
Rechtsbehelfsbelehrung) erlassen: 

1. Genehmigung: 

Der Firma Wacker Chemie AG, Werk Burghausen, wird antragsgemäß unter Festsetzung 
von Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) die Genehmigung erteilt, die Anlage 
E 15 – TMS-Spaltung - durch das Vorhaben (081) – Errichtung und Betrieb Kolonne 50, 
LP121 - wesentlich zu ändern und entsprechend zu betreiben. 

2. Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann Klage erhoben werden. Die Klage muss innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
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schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch 
elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. In der Klage muss 
der Kläger, der Beklagte (Freistaat Bayern) und der Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnet werden, ferner sollen ein bestimmter Antrag gestellt und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angegeben werden. Der Klageschrift soll dieser 
Bescheid beigefügt werden (in Urschrift, in Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei 
Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 

keine rechtliche Wirkung! 
- Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 

Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 
- Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich 

ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

Die Entscheidung über das Vorhaben wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der vollständige Genehmigungsbescheid (ohne Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse) liegt in 
der Zeit vom 25.05.2021 bis einschließlich 08.06.2021 im Landratsamt Altötting, 
Bahnhofstraße 13 (Sparkassengebäude), 84503 Altötting, Zimmer S104 (1. Stock), während 
der Dienststunden zur Einsichtnahme auf. Um telefonische Terminvereinbarung (Tel. 
08671/502-715) wird gebeten. 

Altötting, 17.05.2021 

Landratsamt Altötting 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bekanntmachung 
zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 

ermittelten Überschwemmungsgebiets 
am Hirschbach 

(ab der Bahnlinie bis zur Mündung in den Inn) 
auf dem Gebiet der Gemeinden Polling und Teising 

 
 

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv 
vorzusorgen, um Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die 
Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. Das 
Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die 
Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1 BayWG). 
 
Auf dem Gebiet der Gemeinden Polling (Landkreis Mühldorf a. Inn) und Teising (Landkreis 
Altötting) wurde das Überschwemmungsgebiet am Hirschbach (im Folgenden als 
Überschwemmungsgebiet bezeichnet) von der Bahnlinie bis zur Mündung in den Inn 
berechnet und in den beigefügten Plänen dargestellt. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und Dokumentation einer von Natur aus 
bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder veränderbare Planung 
handelt. 
 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 100-jährliche 
Hochwasser (Bemessungshochwasser − HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird an 
einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder 
überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 
Jahren auch mehrfach auftreten.  

http://www.vgh.bayern.de/
http://www.vgh.bayern.de/
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Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in den beiden 
Detailkarten im Maßstab M 1 : 2.500 schraffiert und blau eingefasst. Diese können im 
Landratsamt Mühldorf a. Inn, sowie in den Gemeinden Polling und Teising nach telefonischer 
Voranmeldung während der üblichen Dienstzeiten  sowie im Internet unter folgender Adresse 
eingesehen werden:  
https://www.lra-
mue.de/buergerservice/themenfelder/wasserrecht/berschwemmungsgebiete.html 
 
Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen 
als vorläufig gesicherte Gebiete. Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen 
verbunden: 
 
Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Abs. 8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer 
Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung 
ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für 
Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG).  
 
Ausnahmsweise kann das Landratsamt Mühldorf a. Inn abweichend vom genannten Verbot 
nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die Ausweisung neuer Baugebiete unter den 
Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 
 
Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder 
§ 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu 
berücksichtigen: 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

 
 
Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend. 
Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht für 
Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- 
und Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes des Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 
WHG). 
 
Im Einzelfall kann das Landratsamt Mühldorf a. Inn  abweichend von § 78 Abs. 4 Satz 1 
WHG die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 
BauGB gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn  

1. das Vorhaben 
a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der 

Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und 
zeitgleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 
d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden 
können. 
 

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG). 
 

https://www.lra-mue.de/buergerservice/themenfelder/wasserrecht/berschwemmungsgebiete.html
https://www.lra-mue.de/buergerservice/themenfelder/wasserrecht/berschwemmungsgebiete.html
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Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten ebenfalls untersagt: 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss 
behindern können, 

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es 
sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft eingesetzt werden, 

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 
4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den 

Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 
5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des 

vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 
WHG entgegenstehen, 

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

 
Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht für Maßnahmen des 
Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und 
Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung 
oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des Wasserabflusses auf 
Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens sowie für Handlungen, die für den 
Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen 
erforderlich sind. 
 
Das Landratsamt Mühldorf a. Inn kann im Einzelfall abweichend von den zuvor genannten 
Verboten Maßnahmen zulassen, wenn  

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen, 
2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich 

beeinträchtigt werden und 
3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu 

befürchten sind  
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden 
können (§ 78a Abs. 2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor 
genannten Nummern 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 
berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG). 
Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen 
werden (§ 78a Abs. 2 Satz 2 WHG). 
 
Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten im Falle einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr 
Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer unverzüglich aus dem 
Gefahrenbereich zu entfernen. 
 
Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten verboten. Das Landratsamt Mühldorf a. Inn kann 
auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine anderen weniger wassergefährdenden 
Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die 
Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird. 
 
Heizölverbraucheranlagen, die in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 
vorhanden sind, sind gemäß § 78c Abs. 2 WHG vom Betreiber bis zum 5. Januar 2023 nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher nachzurüsten. Sollten 
Heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert werden, so sind diese zum Zeitpunkt der 
Änderung hochwassersicher nachzurüsten. 
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In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Für Jauche-, Gülle- 
und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten anstelle 
des § 50 insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem 
haben Betreiber prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle 
nach Maßgabe der Anlage 6 AwSV zu beachten. 
 
Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamtes 
Mühldorf a. Inn über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebiets durch 
Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur 
Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren 
eingestellt wird. Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten Einzelfall 
kann die Frist vom Landratsamt Mühldorf a. Inn höchstens um zwei weitere Jahre verlängert 
werden (vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG). 
 
Weitere Informationen: 
Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im 
Internet unter https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm 
im „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ (IÜG) für die 
Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen über 
Überschwemmungsgebiete sowie rechtliche Grundlagen und Hinweise zum 
Festsetzungsverfahren enthalten. Wasserspiegellagen sind beim zuständigen 
Wasserwirtschaftsamt zu erfragen. 
 
 
 
Mühldorf a. Inn, 03.05.2021 
 
 
 
Wieslhuber 
Regierungsrat 
Geschäftsbereichsleiter 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm
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Anlage: 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Az.: 1-530-Cor 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.04.2021 (BGBl. I S. 802) sowie der 12. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) vom 05.03.2021 

(BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), zuletzt geändert mit Verordnung vom 
19.05.2021 (BayMBl. Nr. 351) 

 
 

Allgemeinverfügung  
zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

im Landkreis Altötting  
 

Aufgrund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes im Landkreis 
Altötting erlässt das Landratsamt Altötting als Kreisverwaltungsbehörde gemäß § 28 Abs. 1 
Satz 1, § 28a Abs. 1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG), Art. 35 Satz 2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), § 65 der Zuständigkeitsverordnung, Art. 3 
Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes, in Verbindung mit § 
24 Abs. 1 Nr. 1 der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. 
BayIfSMV) vom 05.03.2021 (BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), zuletzt geändert mit 
Verordnung vom 19.05.2021 (BayMBl. Nr. 351), folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Altötting zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Altötting vom 07.05.2021 
(Festlegung der Maskenpflicht) wird folgendermaßen geändert: 
 
In Ziffer 3 der vorgenannten Allgemeinverfügung wird die Angabe „Sie gilt bis 
30.05.2021, 24:00 Uhr.“ durch die Angabe „Sie tritt mit Ablauf des 24.05.2021 außer 
Kraft.“ ersetzt. 
 

II. Diese Allgemeinverfügung tritt am 22.05.2021 in Kraft.  
 

Hinweise: 

1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung und ihre 
Begründung können am Landratsamt Altötting, Bahnhofstraße 38, 84503 Altötting zu den 
üblichen Dienstzeiten in Zi. 1.01 eingesehen werden.  

 
2. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 

Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335 München 
(Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach 
Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erhoben werden.  

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

http://www.vgh.bayern.de/
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dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene 
Allgemeinverfügung soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkung. 

 Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
Altötting, 21.05.2021 
 
Landratsamt Altötting 
 
 
 
Dr. Robert Müller 

(Regierungsdirektor) 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 

Landrat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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